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aber nicht die einzige Rückſicht, Uunter welcher die In Frage ſtehendefromme Uebung empfohlen werden verdient. 1  er und über
jeden Zweifel rhaben iſt Es, daſs dieſelbe ehr zur Ehre Gottes ge⸗reicht, die Verdienſtlichkeit Unſerer Crte wenigſtens erhöht, und das
geeignetſte Mittel iſt, die ſich ſo EI einſchleichenden verkehrtenAbſichten bei unſeren Handlungen auszuſchließen. Aus dieſem drei⸗
en Grunde aber iſt die häufige Erneuerung der „guten Meinung“auch dom Standpunkte jener, die ſie als nothwendige Bedingungder übernatürlichen Verdienſtlichkeit nicht erkennen, durchaus anzu⸗mpfehlen Das beſtätigt auch Ballerini ehen der Stelle, aufwelche J ſich beruft. Auf die rage An Ad meritum Sit 8—
Sarium Saepius TenlOVare intentionem, SeU actu referre ACtUS ad
Dei gloriam singulis diebus antwortet üLul. Resp Neg Nam
suffieit quod aliquando actualiter Omnia III finem Ultimum 16—
terantur, sicut fit quando aliquis totum DPeTl aCtUM Caritatis
ad Deum dirigit t rdinat dQuousque igitur quis 1101II
(idit gratlae, quaelibet Ilius actiones, ummodo 1IOII Sint
peccata, meritoriae sunt, 1Cce IDSe intentionem dirigendi Opera
ad Deum minime renove Dann aber fügt bei: Optimum tamen
(onsilium ESt Saepius hane intentionem TenoOvare,. tum qula 3¹
sunt totidem acCtUus caritatis. tum quia fervor Spiritus h0C
mirum 1 modum ExCitatur t OVetur 3
Und in ſeinem größeren, von Palmieri herausgegebenen Moralwerke
81 haes O0mnia (d die Erweckung und häufige Erneuerung der
9 Meinung) Pproponerentur DeL modum COnsiHi ad maiorem
Dei gloriam 20 maiorem actionum nostrarum perfectionem
meritique Uberiorem COplam assequendam. Optime quidem DTO-
ponerentur t inculearentur.

Aus dem Geſagten dürfte erhellen, daſs die häufige Erweckungder „guten Meinung“ eine Sache iſt, E. der rediger den
Gläubigen wohl ans Herz egen darf Sie iſt eines der leichteſtenund vorzüglichſten Tugendmittel, ern vortreffliches Präſervati gegendie Sünde, und eine Quelle reichſten Verdienſtes. Sie trägt, wie
weniges, dazu bei, das übernatürliche Leben ördern, das 10auch dem Verfaſſer der Theorie der geiſtlichen Beredſamkeit ſo theuer
wWar, und für das ETL ſo manches und erhebende Wort 9e⸗ſprochen und geſchrieben hat Fahren wir darum fort, den Chriſten,wie bisher, die häufige Erweckung der „guten Meinung“empfehlen. Das gereicht zu Hhrem und unſerem Beſten und was
oher als beides zUur größeren Ehre Gottes

Wynandsrade an Karl ack e

XVI (Heimatzuſtändigkei der Ehewerber. Unter
allen Geſetzen erfordert das Heimatrecht⸗Geſetz ringen eine baldigeReform. Nach dem deutſchen Reichsgeſetze verliert jeder Staatsangehörigedesſelben, der ſich zehn ahre ununterbrochen um Auslande aufhä
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und ſich nicht in die atrik eines Bundesconſulates eintragen läſst,
die eutſche Reichsangehörigkeit. Ungarn blg theilweiſe dieſem Geſetze
Was nun, A  eute ſich In Oeſterreich verehelichen wollen?
77  ne Heimatſchein kann man nicht etraut werden“ reſolvieren viele
Seelſorger. glaube mit Unrecht. Nach den beſtehenden Geſetzen
hat der Seelſorger uur von Ehewerbern einiger Länder Ehe⸗
bewilligungen zu verlangen: Ungarn, Krain, irol, Bayern, Groß⸗
herzogthum Baden, Italien, Schweiz, ferner von allen Ausländern
ein Zeugnis threr Heimatbehörde 3u verlangen, daſs threr Ehe in
Oeſterreich kein Hindernis entgegenſteht. Was dann aber, wenn die
Heimatbehörde rklärt Bräutigam oder rau hat
auf Grund des die Staatsangehörigkeit verloren. Der betreffende
Ehewerber hat alſo nirgends eine Heimatzuſtändigkeit. IM Ausland
hat EL ſie verloren, Im Inlande nicht erworben. Kann ETL etraut
werden? Ij die Braut nirgendhin zuſtändig, ſo rlangt ſie durch
die Trauung eine Heimatzuſtändigkeit. Qher kann man jede raut,
die nirgends hin zuſtändig iſt, ohne Gewiſſensbedenken trauen Wenn
aber der Bräutigam ſie verloren hat und nirgends hin zuſtändig iſt?
V  luch ſolche ſind von der Trauung nicht auszuſchließen. Das 1
Ordinariat Wien ertheilt in dieſem 0 die Erlaubnis zur Trauung
Es verlangt aber, daſs vor der Trauung In einem ſeparaten Protokolle
die Brautleute auf die Folgen aufmerkſam gemacht werden, wenn ſie
nicht baldigſt eine Heimatzuſtändigkeit ſich erwerben.

Die St Vincenz-Conferenz Gumpendorf hat In einem Falle
den Bräutigam In eine nahe bei Wien gelegene Gemeinde, welche
für Einbürgerung eines Ausländers nur H verlangt, ein⸗
gebürgert. eit der Zuſicherung der Ufnahme In den Gemeinde⸗
verband richtete ieſelbe an die hohe n.⸗ o

4 Statthalterei das
Anſuchen Aufnahme In den öſterr. Staatsverband Nach der Ab⸗
legung de Staatsbürgereides ſtellte die Gemeinde die definitive Urkunde
* Aufnahme In den Gemeindeverband den Heimatſchein aus

Das Offiéeium boni VIII. das der Gefertigte namens der Con⸗
ferenz ma wurde durch die aufrichtigen Lebensbeichten beider
Brautleute hier auf en tauſendfach belo nt

Wien, Pfarre Altlerchenfeld. Qr Kraſa, Cooperator.
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halten die Grundgedanken mehrerer Predigtcyklen, welche derſelbe in den
Jahren — V der Univerſitätskirche in München gehalten hat


